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1. Ziele der Bebauungsplanaufstellung 
 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Neubebauung der Verwaltungszentrale der Raiffeisenbank Ravens-
burg eG mit weiteren zur Vermietung kommenden Büroflächen auf den Grundstücken 
Flst. Nr. 1037 (ganz) und Flst. Nr. 1047/1 (teilweise) geschaffen werden. Die Ergebnisse 
des Architektenwettbewerbs, der für dieses Gebäude durchgeführt wurde, sollen umge-
setzt werden. Die überbaubaren Grundstücksflächen mit Tiefgarage und die Gebäude-
höhen werden dem Wettbewerbsergebnis angepasst. Die Art der Nutzung als Kernge-
biet und das Maß der Nutzung entsprechen dem bestehenden Bebauungsplan. Die er-
forderlichen Geh- und Leitungsrechte werden aufgenommen. 
Gleichzeitig werden im Bebauungsplan die angrenzenden Flächen des Parkhauses P7 
mit seinen Zu- und Ausfahrten und sonstigen umliegenden Freiflächen an die bestehen-
de Situation angepasst und ein weiteres Parkgeschoss zugelassen. Diese Maßnahme 
ist nicht Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans. 
 
 

2.  Räumlicher Geltungsbereich  
 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Georgstraße 
/ Meersburger Straße (Raiffeisenbank)" umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 1047/1 und 
1037, jeweils ganz, sowie Teile der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen der 
Georgstraße, der Meersburger Straße und des Bahnhofplatzes. Mit dem vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der Bebauungsplan „Georgstraße / Bahnhof-
platz“ (Reg. Nr. 325) geändert. Damit zwischen den neu überplanten Grundstücken und 
den Grenzen des alten Bebauungsplans keine Restflächen verbleiben, wurden Teile der 
öffentlichen Verkehrsflächen einbezogen. Außerdem wurden die Zufahrts- und Zu-
gangsbereiche zum Parkhaus P7 anders realisiert, als dies der Bebauungsplan vorge-
sehen hatte. Hier wird eine Anpassung an den Bestand vorgenommen. 

 
 
3.  Räumliche und strukturelle Situation 
 

Das Siedlungsgefüge Ravensburgs besitzt aufgrund der topographischen Situation ei-
nen bandartigen Charakter. Wesentliche gebietsgliedernde Einheiten im Stadtraum sind 
der Kern der historischen Altstadt, die angrenzenden blockartigen Stadterweiterungen, 
die im weiteren Verlauf nach Norden und Süden zunehmend aufgelockerten Siedlungs-
charakter annehmen, sowie das markante Gewerbeband entlang der Schussen. 

 
An der Nahtstelle zwischen Altstadt und Schussen befindet sich das Gebiet der Bahn-
stadt in herausragender Lage innerhalb dieses räumlichen Gefüges. Eine spezifische 
Spannung ergibt sich dabei aus dem Gegensatz von eher peripherem Gebietscharakter 
der jetzigen Bahnrandflächen und der zentralen Lage unmittelbar angrenzend an die his-
torische Altstadt. Der Bahnhof sowie die Brücken über die Schussen als wichtige städti-
sche Eingangssituationen stellen stadträumlich markante Punkte im Umgriff der Bahn-
stadt dar und markieren die Nahtlinie zwischen dem linearen Verlauf der Bahnrandflä-
chen und dem räumlich konzentrierten Kontext der Altstadt. 
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Die spezifischen Potentiale der Bahnstadt erwachsen aus der Möglichkeit, eine zentrale, 
innerörtliche Fläche im Kontext mit der Kernstadt zu entwickeln. Mit einer abgestimmten 
Nutzung und hoher Gestaltqualität soll eine neue "Adresse" in Ravensburg geschaffen 
werden.  
Die Bahnstadt kann aufgrund ihrer günstigen Lage im Stadtraum sowohl verträgliche 
Gewerbenutzungen als auch hochwertige Büro-, Handels- und Wohnfunktionen auf-
nehmen und soll sich mit städtischen Funktionen ergänzend zur Altstadt entwickeln. Als 
Entreesituation sowohl von der Straße als auch der Schiene wird der neue Stadtteil das 
Gesicht Ravensburgs entscheidend prägen. 

 
Das vorliegende Planungsgebiet befindet sich innerhalb der oben beschriebenen Bahn-
stadt am weitläufigen Kreuzungsbereich der stark frequentierten Straßen Georgstraße 
und Meersburger Straße.  

 
Abb. 1 Auszug Luftbild  

 
Im Quartier nördlich des Wettbewerbsgebietes schließt eine relativ inhomogene Bebau-
ung und Nutzung mit Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben an. Als Ergebnis 
der Veränderungsprozesse der letzten Jahre und der bereits durchgeführten Wettbe-
werbe wird die westliche Seite der Georgstraße aber zukünftig durch eine kräftige Stra-
ßenrandbebauung mit vier Geschossen und teilweise einem zusätzlichen Attikage-
schoss geprägt sein. Diese Struktur bricht zwei Grundstückstiefen vor dem Wettbe-
werbsgrundstück ab. Die hier stehenden älteren Gebäude werden voraussichtlich auch 
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zukünftig erhalten bleiben. Bei dem dreigeschossigen Gebäude Georgstraße 9 auf 
Grundstück Flst. Nr. 1035 handelt es sich um ein Kulturdenkmal. 

 
Die Ostseite der Georgstraße wird den typischen Charakter einer Bebauung aus dem 
Anfang des 19. Jahrhundert mit einer feineren Körnung, zwei bis drei Geschossen und 
geneigten Dächern behalten. Unmittelbar im Osten auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite befindet sich eine kleine Parkanlage (Kulturdenkmal Alter Friedhof). 
Der Bereich südlich der Meersburger Straße zwischen Bahn und Jahnstraße wird durch 
gewerbliche Nutzungen dominiert. Östlich der Jahnstraße ist ein kräftiger Rand mit den 
Gebäuden der Sparkasse gestaltet worden. 
 

 
4.  Bestehende Rechtsverhältnisse und Nutzung im Ge ltungsbereich des VBP 
 

Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des seit 24.04.2001 rechtskräftigen Be-
bauungsplans „Georgstraße / Bahnhofplatz“. 
Das Gebiet ist als Kerngebiet mit einer abweichenden Bauweise, einer GRZ von 0,8 so-
wie einer Gebäudehöhe von max. 449,0 m ü.NN festgesetzt. 

 
 Abb. 2 Auszug aus dem Bebauungsplan „Georgstraße / Bahnhofplatz“ 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befindet sich das Park-
haus P 7 mit 6 Parkebenen und 303 Stellplätzen.  
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 Die südlich an das Planungsgebiet angrenzende Meersburger Straße quert das Bahnge-
lände mit einer Brücke. Sie steigt ab der Georgstraße entsprechend an, so dass sich auf 
der Südseite eine Böschung befindet, die sich in das Planungsgebiet hinein auswirkt. 
Der Eingang in das Parkhaus P7 liegt ebenfalls auf der Südseite in Hochlage. Die Zu-
fahrt zum Parkhaus erfolgt von Westen von der Straße Bahnhofplatz. Mit einer Außen-
treppenanlage an der Südwestecke sind Eingang und Einfahrt ins Parkhaus verbunden. 

 
 Die östliche Hälfte des Planungsgebietes ist bisher unbebaut. Nach der bisherigen Pla-

nung der Stadt sollte das Parkhaus P7 nach Osten erweitert werden. Nachdem die Stadt 
zwischenzeitlich neue Parkraumkonzepte entwickelt hat, ist diese Erweiterung nicht 
mehr beabsichtigt. Vielmehr soll das im Stadtgefüge wichtige Grundstück nun mit einem 
hinsichtlich Nutzung und Gestaltung angemessenen Gebäude bebaut werden. 
 
Das Grundstück wurde von der Raiffeisenbank zum Zwecke der Errichtung eines Bank- 
und Bürogebäudes von der Stadt Ravensburg erworben. 

 
 
5.  Vorbereitende Bauleitplanung 
 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussen-
tal ist der Planbereich als Mischbaufläche dargestellt.  

 
 
6. Geplantes Vorhaben – Vorhaben- und Erschließungs plan (VEP) 

 
 Mit der geplanten Neubebauung der Verwaltungszentrale der Raiffeisenbank wird eines 

der zentralen Grundstücke in der Abwicklung der Bahnstadt an der südlichen Spange 
der Meersburger Straße geschlossen. Aufgrund der besonderen stadträumlichen Lage 
wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt. 
Durch den Wettbewerb sollte ein städtebauliches und architektonisches Konzept entwi-
ckelt werden, das dem Quartier eine neue Identität und Qualität gibt. Es soll durch Urba-
nität geprägt sein bei gleichzeitiger Einbindung in die bestehenden Maßstäbe.  
Im Vorfeld wurden Prämissen und Leitbilder formuliert, sowohl aus der Sicht der Stadt 
Ravensburg als auch im Hinblick auf die Interessen des Vorhabenträgers Raiffeisen-
bank. Mit dem nun vorliegenden Hochbauentwurf werden die Ziele weitgehend erfüllt 
und kann ein weiterer Baustein in der Bahnstadt umgesetzt werden.  
 
Es wird ein nach Osten offenes, U-förmiges Gebäude geplant, das sich konsequent vom 
Parkhaus P7 abwendet und gleichzeitig einen intensiven Bezug zur Ravensburger Alt-
stadt und dem gegenüberliegenden Park aufnimmt und sämtliche Arbeitsplätze optimal 
belichtet. Die Erdgeschosszone wird parallel zur Georgstraße für Kundenbereiche ge-
nutzt, sie wird aber so leicht und transparent ausgebildet, dass eine räumliche Verbin-
dung zwischen dem parkartig wirkenden alten Friedhof und dem Innenhof des Neubaus 
entstehen kann, gleichzeitig aber der Innenhof zur stark befahrenen Georgstraße abge-
schirmt wird.  
Durch die Stellung der beiden Hauptbaukörper zur Georgstraße werden die Proportio-
nen der im Umfeld vorhandenen Villenstruktur aufgenommen. Der nördliche Riegel mit 4 
Geschossen überschreitet die nach dem alten Bebauungsplan zulässige Gebäudehöhe 
von 449 m ü.NN um 95 cm. Der südliche, parallel zur Meersburger Straße ausgerichtete 



 

 
STAND 07.02.2014 VBP "GEORGSTRASSE / MEERSBURGER STRASSE (RAIFFEISENBANK)",  Seite 6 von 14  TEIL II - BEGRÜNDUNG 

Riegel ist ein Geschoss höher. Im obersten Geschoss sind insbesondere Veranstal-
tungsbereiche und Aufenthaltsräume für die Beschäftigten vorgesehen. Durch die Über-
kragung und Geschossigkeit des Südriegels werden die südöstliche Ecke der Bahnstadt 
und der Haupteingang in die Bank gleichermaßen betont.  
 
Die Zufahrt zur Tiefgarage ist an der tiefsten Stelle des Geländes im Nordwesten vorge-
sehen. Die Tiefgarage kann völlig unabhängig vom Parkhaus P7 genutzt werden. Sta-
tisch soll die Garage so geplant werden, dass eine Verbindung mit dem Parkhaus mög-
lich bleibt.  
 
Zum Vorhaben- und Erschließungsplan gehören die im Folgenden aufgeführten Unterla-
gen: 
- Grundrisse von UG, EG (mit Eintragung der Schnitte), ein OG (Regelgeschoss) und 

DG 
- Nord-, Süd- Ost- und Westansicht  
- Schnitte in Ost-West- und Nord-Südrichtung 
- Vorentwurf Freianlagen. 
Geringfügige Änderungen bei den Fassadenöffnungen (Fenster und Türen) sind zuläs-
sig, wenn die Grundstruktur der Fassadengestaltung dadurch nicht beeinträchtigt wird.  
 

 
7.  Planerfordernis / Verfahren  
 

Um das geplante Vorhaben realisieren zu können, ist die Änderung des Bebauungs-
plans erforderlich. Zu ändern sind insbesondere die überbaubare Grundstücksfläche, die 
Gebäudehöhe sowie die Gestaltung des Gebäudeumfeldes. Weitere Ausführungen sie-
he Begründung zu den Festsetzungen. 
 
Die Planung wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Abs.1 Nr.1 
BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt.  
 
Bebauungspläne für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung 
oder für andere Maßnahmen der Innenentwicklung können unter bestimmten Voraus-
setzungen im beschleunigten Verfahren abgeschlossen werden.  
Voraussetzung für die Anwendung dieses Verfahrens ist, dass 
-  der Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von solchen Vorhaben begründet, für die 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG durchzuführen ist 
- keine Anhaltpunkte für die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten bestehen 
- die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von 20.000 qm unter-

schritten wird. 
 
Der Bebauungsplan weist ein Kerngebiet aus und begründet damit keine UVP-
pflichtigen Vorhaben. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von Na-
tura 2000-Gebieten. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 5.600 qm; dieser Wert liegt 
deutlich unter den nach § 19 Abs. 2 BauNVO zulässigen 20.000 qm. Dies bedeutet, 
dass das Bebauungsplanverfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a BauGB durchgeführt werden kann.  
Damit verbunden ist auch der Verzicht auf einen formellen Umweltbericht. Darüber hi-
naus findet die Eingriffsregelung (§ 1a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG) keine Anwendung. 
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Die Notwendigkeit zur naturschutzrechtlichen Eingriffsbilanzierung sowie das Aufzeigen 
von Maßnahmen zur Bewältigung von Eingriffsfolgen entfallen. Von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB kann abgesehen werden. 

 
 
8.  Begründung der Festsetzungen 
 
8.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung wird nicht geändert. Das Plangebiet wird 
entsprechend der vorhandenen Gebietsprägung als Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO 
festgesetzt. Bereits im alten Bebauungsplan waren neben dem Parkhaus andere Kern-
gebietstypische Nutzungen zugelassen.  
Ausgeschlossen waren Tankstellen und Vergnügungsstätten aller Art.  
Tankstellen sind im Planungsgebiet aufgrund der Lage unmittelbar an der großen, viel-
befahrenen Kreuzung und wegen der topographischen Situation nicht zulässig. Im alten 
Bebauungsplan waren sie wegen störender Nutzungsüberlagerungen ausgeschlossen; 
außerdem war auf einem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Grundstück eine 
Stadttankstelle geplant. 
Die Regelungen zu Vergnügungsstätten sind auf Grund der funktionalen und strukturel-
len Situation des Plangebiets erforderlich und um von Vergnügungsstätten ausgehende 
"Trading-Down-Effekte" mit Strukturveränderungen bzw. Niveauabsenkungen zu unter-
binden. Die Festsetzungen sind aus dem Vergnügungsstättenkonzept entwickelt, das 
der Gemeinderat am 04.04.2011 beschlossen hat. 
Die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebietes bleibt jedoch weiterhin gewahrt.  
 
 

8.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Im alten Bebauungsplan war das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,8 und die maximal zulässige Gebäudehöhe mit 449 m ü. NN festge-
setzt.  
Die GRZ von 0,8 wird auch im neuen Bebauungsplan beibehalten. Die geplanten Ge-
bäude überschreiten diesen Wert nicht.  
Im Bereich des Neubaus der Raiffeisenbank wird das Grundstück weitgehend unterbaut, 
um die erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage unterbringen zu können. Hier wird 
ein Wert von 0,84 erreicht. Die nicht überbauten Teile der Tiefgarage – sie befinden sich 
zwischen P 7 und Neubau Raiffeisenbank, südlich des geplanten Gebäudes zur Meers-
burger Straße hin und im Innenhof – werden, soweit sie nicht für Treppen- oder Terras-
senanlagen benötigt werden, intensiv begrünt.  
Die nach der BauNVO höchstens zulässige GRZ bleibt unterschritten. Dies gilt ebenfalls 
für die Geschossflächenzahl (GFZ), die den Wert von 3,0 nicht überschreiten darf. Bei 
der Raiffeisenbank wird eine GFZ von ca. 2,4 erreicht. 
 
Abweichend vom alten Bebauungsplan soll die zulässige Gebäudehöhe teilweise geän-
dert werden. Bereits in der Auslobung zum Wettbewerb war formuliert worden, dass die 
festgesetzte Gebäudehöhe zwar im Grundsatz weiterhin Gültigkeit haben soll, um für 
das Ziel, einen stadträumlich angemessenen Baukörper zu gestalten, einen sinnvollen 
Spielraum zu eröffnen, konnte die Höhe im südöstlichen Eckbereich überschritten wer-
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den. In diesem Zusammenhang wurde auf die Blickbeziehungen zu markanten Bauten 
der Altstadt, z.B Türme und Veitsburg und das denkmalgeschützte Gebäude Georgstra-
ße 9 hingewiesen. Dieses Gebäude hat lediglich 3 Geschosse und ein steiles, ausge-
bautes Satteldach und soll durch den geplanten Baukörper und die Erschließung so we-
nig wie möglich beeinträchtigt werden. 
 
Der geplante Neubau wird nach Norden (gegenüber dem Gebäude Georgstraße 9) die 
im alten Bebauungsplan bereits zugelassene Höhe von 449 m ü. NN um 0,95 m über-
schreiten. Der südliche Gebäuderiegel, der den Stadtraum unmittelbar an der Kreuzung 
und der ansteigenden Meersburger Straße definieren wird, und der Gebäudeteil, der den 
Innenhof vom Parkhaus trennt, werden ein weiteres Geschoss erhalten. In diesem Ge-
schoss werden vor allem Veranstaltungsräume untergebracht, die eine größere Ge-
schosshöhe benötigen. Die Höhe wird mit 454,9 m ü. NN begrenzt.  
Die Höhen sind maximale Höhen für das Gebäude. Sie sind deshalb auch z.B. für Tech-
nische Aufbauten und Aufkantungen relevant. 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanänderung soll für das Parkhaus P7, nachdem die Erwei-
terung in Richtung Georgstraße durch die neu geplante Nutzung nicht mehr möglich ist, 
ein weiteres Parkgeschoss zugelassen werden. Dabei wird nur im Bereich der über-
dachten Mittelzone die bisher zulässige Gebäudehöhe von 449 m ü. NN überschritten. 
Sie wird dafür auf 451 m ü. NN angehoben. Diese Erhöhung führt nicht zu Beeinträchti-
gungen, insbesondere unzumutbaren Verschattungen der Nachbargrundstücke. 
 
 

8.3 Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche bleibt durch Baugrenzen bestimmt. Die Baugrenzen 
werden an die tatsächlichen Gebäudekanten angepasst. Im Norden wird damit die Bau-
grenze gegenüber dem alten Bebauungsplan geringfügig zurückgenommen, zur Georg-
straße wird das Baufenster vergrößert. Durch den vorgeschobenen Gebäudeteil im 
Südosten kann die sehr große Kreuzung so weit wie möglich gefasst werden. Nachteile 
für angrenzende Grundstücke werden nicht ausgelöst. 
 
 

8.4 Bauweise 
 
Die abweichende Bauweise wird aus dem alten Bebauungsplan übernommen. Damit 
sind Gebäude mit einer Länge von über 50 m in der offenen Bauweise zugelassen. Tat-
sächlich sieht die bisherige Planung Gebäude mit geringeren Längen vor.  

 
 

8.5 Verkehrsflächen 
 

Das Planungsgebiet ist von allen Seiten von öffentlichen Verkehrsflächen umschlossen. 
An die beiden Grundstücke Flst. Nrn. 1047/1 und 1037 schließen Gehwege unmittelbar 
an. Abweichend vom alten Bebauungsplan ist insbesondere an der Georgstraße der 
Gehweg nicht durch einen Grünstreifen von der Straße getrennt.  
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Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Flächen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche an die Ergebnisse des Architektenwettbewerbes bzw. an die tatsäch-
lich gebaute Vorzone des P7 angepasst.  
 
Im Umfeld der Raiffeisenbank sollen die öffentlichen und privaten Freiflächen einheitlich 
und zusammenhängend gestaltet werden und so einen Beitrag zu einem großzügigen 
städtischen Raum leisten. Die Flächen zwischen dem Gebäude und der öffentlichen 
Verkehrsfläche werden mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit belegt.  
An der Nordseite werden im Bereich des heutigen Gehwegs Kurzzeitstellplätze vorge-
sehen, der Gehweg wird verschwenkt und verläuft hinter den Stellplätzen im Bereich des 
Gehrechts.  
Bei der Gestaltung der Freiflächen ist besonderer Wert auf die komplizierten Höhenver-
hältnisse zu legen. Dem Durchführungsvertrag wird deshalb ein diese Problematik be-
rücksichtigender Freiflächengestaltungsplan beigefügt. 

 
 

9. Örtliche Bauvorschriften 
 

Die abgestimmte Detaillierung des Vorhaben- und Erschließungsplans macht es nicht 
erforderlich, umfangreiche örtliche Bauvorschriften aufzunehmen.  
Damit trotzdem – nach Ausführung des Bauvorhabens – für künftige Änderungen ein 
angemessener Rahmen geschaffen wird, wurden Vorschriften über die Fassaden- und 
Dachgestaltung aufgenommen. 
 
 

10.  Auswirkungen der Planung auf Naturhaushalt und  Landschaft  
 
Die voraussichtlich zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter sind im Folgen-
den unter Berücksichtigung der geplanten Minimierungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
(s. Freiflächengestaltungsplan) dargestellt: 
 
Boden  
Vorbelastung durch anthropogene Überformung und angrenzende Nutzungen. Die Er-
kundung des Untergrundes für den Altlastenbereich im Vorfeld der Baumaßnahme hat 
ergeben, dass „[…] mit entsorgungsrelevantem Bodenmaterial zu rechnen ist.“ (LRA 
Ravensburg 2013). Die geplante Versiegelung entspricht dem Status der zu überbauen-
den Fläche als Kerngebiet. Durch die geplante Bebauung sind keine erheblichen Beeint-
rächtigungen zu erwarten. Eine Mobilisierung und Verfrachtung von Schadstoffen aus 
der Altlast in den Boden und das Grundwasser während der Bauphase kann nicht völlig 
ausgeschlossen werden. Ggf. erforderliche Sanierungsmaßnahmen sind umweltscho-
nend durchzuführen. Durch die Dachbegrünung ist eine teilweise Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen zu erwarten. Da die Fläche vorbelastet ist, findet keine Verschlechte-
rung für das Schutzgut Boden statt. 
 
Wasser 
Ca. 300 m westlich verläuft die „Schussen“ (Gewässer 1. Ordnung). Es ist keine Beein-
trächtigung zu erwarten, dass das Regenwasser nach Pufferung in die vorhandene Ka-
nalisation eingeleitet wird. Zudem sind Maßnahmen zur Rückhaltung des Regenwassers 
durch Dachbegrünung vorgesehen. 
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Es besteht eine geringe Grundwasserneubildungsrate aufgrund umgebender Versiege-
lung; Als hydrogeologische Einheit liegen quartäre Becken- und Moränensedimente vor. 
Die Fläche ist altlastenverdächtig (s. Schutzgut Boden). Keine Verschlechterung des 
Schutzgutes Grundwasser zu erwarten, da die Fläche bereits durch umgebende Versie-
gelung und eventuelle Altlasten vorbelastet ist.  
 
Klima / Luft  
Das Plangebiet befindet sich im Innenbereich der Stadt Ravensburg und ist von dicht 
bebauten Siedlungsflächen umgeben. Die Fläche ist mit mehreren Bäumen durchgrünt, 
die überwiegend als Verkehrsgrün entlang der Straßen stehen. Die Gehölze haben eine 
positive stadtklimatische Ausgleichsfunktion. Sie dienen als Luftschadstofffilter, Lärm-
schutz und Sauerstoffproduzenten. Das Plangebiet ist in der Klimaanalysekarte des Re-
gionalverbandes Bodensee-Oberschwaben als locker bebaute Siedlungsfläche darge-
stellt. Die Mächtigkeit der Kaltluftschicht beträgt in einem großen Radius um das Plan-
gebiet 40-100 m und liegt dabei im oberen mittleren Bereich. Die Kaltluftgeschwindigkeit 
ist mit weniger als 0,2 m/s sehr gering. Ein vom Bannegghang kommender Kaltluftstrom 
verläuft entlang der Bachstraße Richtung Schussental und trifft südwestlich des Plange-
biets auf eine siedlungsrandnahe Kaltluftstaufläche. 
Aufgrund der Raumaufweitung im Kreuzungsbereich Georgstraße/ Meersburger Straße 
wird dieser Kaltluftstrom durch die Neubebauung nicht behindert und kann in den 
Abend- und frühen Nachtstunden als sogenannter Schussentäler (ein Nord-Süd gerich-
teter Bergwind, der aus dem Kaltlufteinzugsgebiet des Schussenbeckens gespeist wird) 
nach Süden abfließen. Geringe Zunahme der Schadstoffbelastung durch vermehrtes 
Verkehrsaufkommen, jedoch nicht in klimatisch relevantem Umfang.  
Die geplante Dachbegrünung führt zu einer mikroklimatischen Optimierung durch Ver-
ringerung der Aufheizung und Transpiration und Rückhaltung von Regenwasser. Es sind 
keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Lokalklima und die Luftqualität zu 
erwarten. Ein Teil der entfallenden Bäume wird ersetzt.  
 
Pflanzen/ Biotope/ Biologische Vielfalt 
Das Plangebiet weist 14 junge bis mittelalte Bäume auf. Sie sind von mittlerer Bedeu-
tung für das Schutzgut Pflanzen/Biologische Vielfalt.  Der Baumbestand ist für die Arten-
vielfalt innerhalb der Stadt von Bedeutung und dient als Habitat und Biotopvernetzungs-
element für Tiere. Verlust junger bis mittelalter Bäume (v. a. Platanen am östlichen Ge-
bietsrand). Der Verlust von 14 Bäumen führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung für 
das Schutzgut Pflanzen/ Biologische Vielfalt. Durch die Neupflanzung von mind. 3 Bäu-
men und die flächige Dachbegrünung kann der Eingriff auf ein unerhebliches Maß redu-
ziert werden.  
 
Tiere / Artenschutz 
Die Grünfläche wird wahrscheinlich von einigen kommunen Vogelarten zur Nahrungssu-
che genutzt. Es wurden keine Hinweise auf Bruthabitate (Nester) gefunden. Potentielle 
Fledermausquartiere existieren ebenfalls nicht. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 
zu erwarten, da in der näheren Umgebung genügend Nahrungshabitate in höherer Qua-
lität  (Grünflächen, Schussenaue) vorhanden sind. Bei der Geländebegehung waren 
keine Hinweise auf eine Nutzung als Brutplatz (Vögel) oder bei der Geländebegehung 
erkennbar. Keine erhebliche Beeinträchtigung. Nach der artenschutzrechtlichen Ein-
schätzung (365° freiraum + umwelt) kann, aufgrund d er vorkommenden Lebensräume 
(öffentliche Grünfläche) und der vorhandenen angrenzenden Nutzungen (Siedlungsge-
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biet), davon ausgegangen werden, dass wertgebende Tierarten nicht vorkommen. Es ist 
von keiner erheblichen Beeinträchtigung für das Schutzgut Tiere auszugehen. Somit 
keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatschG zu erwarten. 
 
Ortsbild / Erholung / Kulturgüter und Sachgüter 
Die heterogene umliegende Gebäudestruktur ist abgesehen von dem Kulturdenkmal 
nördlich der Fläche von untergeordneter Bedeutung für das Ortsbild. Die vorhandenen 
Bäume insbesondere die Reihe an der Georgstraße hat eine strukturgebende und ver-
bindende Funktion. Aufgrund der Lage und der geringen Größe der Fläche ist ihre Be-
deutung für die Erholung und als gering einzustufen.  Der architektonisch hochwertige 
Neubau fügt sich gut in die umgebungsprägende Bausubstanz ein und öffnet sich zur 
Innenstadt und die vorgelagerte Grünfläche (ehemaliger Friedhof). Zur Beachtung des 
Kulturdenkmals ist die Höhe des Neubaus Richtung Norden reduziert. Die bestehenden 
Bäume werden an den wesentlichen Stellen durch neue Bäume ersetzt. Das Vorhaben 
führt insgesamt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes und schont durch 
eine qualitätsvolle Nachverdichtung an anderer Stelle die Landschaft. 
 
Mensch / Lärm  
Das Plangebiet ist durch die Georg- und Meersburger Straße und das Parkhaus P7 er-
heblich verlärmt und weist eine hohe Vorbelastung auf. Zunahme der Lärmbelastung 
durch vermehrtes Verkehrsaufkommen. Die Arbeitsplatzrichtlinien für die Mitarbeiter 
werden architektonisch gelöst.  
 
Fazit inklusive Wechselwirkungen zwischen den Belan gen des Umweltschutzes 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass von der Umsetzung des Bebauungsplanes 
angesichts der bestehenden Rechtsgrundlage (gültiger Bebauungsplan mit Ausweisung 
der Fläche als Kerngebiet) keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen auf den 
Naturhaushalt und das Landschafts- bzw. Stadtbild ausgehen werden. Es ist keine Ver-
schlechterung des Zustands der Schutzgüter zu erwarten. Positive Wirkungen auf das 
Ortsbild werden durch den Bau von Gebäuden in zeitgemäßer Architektur und eine an-
sprechende Freiflächengestaltung erreicht. Aufgrund der Lage im Ortsinnenbereich sind 
die Böden z. T. stark vorbelastet (Versiegelung). Der aufgrund des engen Baugrundstü-
ckes nicht zu verhindernde Verlust von 14 Bäumen wird durch die Gestaltung der Au-
ßenanlagen mit Wasserbecken im Innenhof und die Neupflanzung von mindestens drei 
Straßenbäumen sowie eine großflächige Dachbegrünung adäquat ersetzt. Negative 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Klima, Luft und Wasser sind nicht zu erwar-
ten. Das Stadtbild und die Siedlungsstrukturen werden qualitativ hochwertig nachver-
dichtet. Hierdurch verringert sich der Siedlungsdruck im Randbereich zur Landschaft hin. 
 
 

11. Immissionsschutz 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Georgstraße / Bahnhof-
platz“ wurden detaillierte Schallgutachten erarbeitet (siehe hierzu Gutachten P 159/98 
vom 29.09.1998 und P 368/00 vom 01.12.2000 von der ITA Ingenieurgesellschaft Wies-
baden). Weitere gutachterliche Stellungnahmen wurden neu für den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan erarbeitet: 
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11.1 Schallimmissionsschutz Tiefgarageneinfahrt 
 

Die Zufahrt zur Tiefgarage ist an der tiefsten Stelle des Geländes im Nordwesten vorge-
sehen. 
Vom Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH, Nürnberg, wurde eine gutachterliche Stellung-
nahme mit Schreiben vom 26.11.2013 (siehe Beifügung zum Bebauungsplan) erarbeitet 
um die Schallabstrahlung der Tiefgarageneinfahrt im Hinblick auf Schallimmissionen an 
dem nördlich gelegenen Wohngebäude Georgstraße 9 (Flst. Nr. 1035) zu überprüfen. 
Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass die nach TA Lärm zulässigen Richtwerte 
unterschritten und somit eingehalten werden. 
 
 
11.2 Schallimmissionsschutz Verkehrslärm 
 
Auf der Basis der Verkehrszahlen für die Meersburger Straße und die Georgstraße wer-
den für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung der Außenbauteile gegen-
über Außenlärm Lärmpegelbereiche definiert.  
 
Gemäß DIN 4109 kann die Einstufung der Fassaden in Lärmpegelbereiche auf der 
Grundlage des Nomogrammverfahrens erfolgen, wenn keine anderen Festlegungen 
maßgebend sind. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse dargestellt. Für die 
Kategorisierung der Straßen wurde gem. DIN 4109 Typ C „Gemeindestraße, Hauptver-
kehrsstraße (2 bis 6-streifig, 10 % LKW-Anteil)" angesetzt. 
 

 

Die Auslegung der passiven Schallschutzmaßnahmen für Fenster, opake Außenwand-
flächen, Türen und Dachflächen erfolgt im Zuge der Entwurfs-/Genehmigungsplanung in 
Abhängigkeit der Gebäudeorientierung, der Nutzung der Innenräume sowie den Anhalts-
werten für empfohlene Innenschallpegel nach VDI-Richtlinie 2719. Des Weiteren muss 
in dieser Phase auch der Einfluss von Spitzenpegeln bei z.B. einzelnen LKW-
Vorbeifahrten geprüft werden. Dieses Prozedere gewährleistet eine optimale Auslegung 
der Maßnahmen zum passiven Schallschutz in Abhängigkeit z.B. von Fensterflächenan-
teilen und Raumnutzungen. 
 

 
11.3 Schallimmissionsschutz Parkhaus P7 
 
Bei den Gutachten wurde innerhalb des Geltungsbereichs des jetzt vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplans von einem Parkhaus mit 500 Stellplätzen ausgegan-
gen. Realisiert wurden 301 Stellplätze. Bei der jetzt geplanten Erweiterung um ca. 54 
Stellplätze kann davon ausgegangen werden, dass die Aussagen zum Schallschutz 
nach wie vor zutreffen.  
Die Parkebenen des Parkhauses werden natürlich durchlüftet. Dazu ist ein offener Fas-
sadenanteil von 75 % erforderlich mit Ausnahme der Nordfassade; hier ist es aus Grün-
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den des Schallimmissionsschutzes erforderlich, den Anteil offener Fassadenanteile auf 
höchstens 25 % zu begrenzen. Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich keine unzu-
lässig hohen Geräuscheinwirkungen des Parkhauses P7 auf die nördlich angrenzende 
Wohnbebauung Bahnhofplatz 12 und Georgstraße 9. Zusätzliche raumschalldämmende 
Maßnahmen in den Parkebenen sind nicht erforderlich. 
 
 

12.  Altlasten 
 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt der im Boden-
schutz- und Altlastenkataster dokumentierte Altstandort ‚Parkhaus P 7' (Flächennummer 
4032) mit der Bewertung B (Belassen) - Entsorgungsrelevanz: D.h., der Altlastenver-
dacht ist ausgeräumt. Bei der Untersuchung des bewerteten Wirkungspfads sind die re-
levanten Prüfwerte eingehalten worden. Es besteht daher kein weiterer Handlungsbe-
darf, solange keine Eingriffe in den Untergrund vorgenommen werden. 
 
Aufgrund der Schadstoffgehalte, die im Rahmen der Untersuchung festgestellt wurden 
oder aufgrund sonstiger konkreter Hinweise, kann bei Eingriffen in den Untergrund stel-
lenweise verunreinigtes Erdmaterial angetroffen werden, das ggf. entsprechend den ab-
fall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verwerten bzw. zu entsorgen ist. 
 
Zur Beurteilung möglicher entsorgungsrelevanter Bodenverunreinigungen im Bereich 
des Flurstücks 1037 führte das Büro HPC im Auftrag der Stadt Ravensburg Untergrund-
untersuchungen durch. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse ist mit entsorgungsre-
levantem Bodenmaterial zu rechnen. 
Deshalb sind sämtliche Baumaßnahmen, die in den Untergrund eingreifen, unter Auf-
sicht eines Fachbauleiters Altlasten durchzuführen. Bei Erd- und Aushubarbeiten ist eine 
auf die abfallwirtschaftlichen, bodenschutzrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Be-
lange bezogene Planung und Überwachung vorzusehen, so wie vom Gutachter vorge-
schlagen im Bericht ‚Orientierende Untergrunduntersuchungen auf der Freifläche beim 
Parkhaus P7, Flurstück 1037 vom 25.10.2012'. 
 
 

13.  Infrastruktur und Entwässerung 
 
Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Die neue Bebauung wird an die bestehende 
Mischkanalisation angeschlossen. 
 
 

14.  Flächenbilanz 
 
Plangebiet insgesamt: .....................................0,57 ha 
davon: 
- Kerngebiet .....................................................0,46 ha 
- öffentliche Verkehrsfläche / Straße ...............0,11 ha 
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15.  Kosten  
 

Der Stadt Ravensburg entstehen durch die Planung keine zusätzlichen Kosten. Die Ver-
änderungen im öffentlichen Raum resultieren auf dem Vorhaben und sind daher vom 
Vorhabenträger zu übernehmen. 
 
 

Ravensburg, den 22.01.2014 
 
Peter Klink 
Stadtplanungsamt 
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